
weiterzahlen könnte. Teilweise wird aber auch darauf verwie-
sen, dass der Betreffende neben seiner Rente im Rahmen
bestimmter Grenzen30 Einkommen hinzuverdienen kann,31 um
auf das bisherige Einkommensniveau zu kommen.

Besonderheiten bei Selbst�ndigen

Selbständige sind vielfach über das 65. Lebensjahr hinaus
erwerbstätig. Wäre dies auch bei Fortbestand der Ehe der Fall
gewesen, war diese Fortsetzung also schon in den ehelichen
Lebensverhältnissen angelegt, so kann das tatsächlich erzielte
Einkommen als prägend im Rahmen des Ehegattenunterhaltes
Anrechnung finden.32 Umstritten ist allerdings, ob der Selb-
ständige seine Erwerbstätigkeit einschränken darf. Teilweise
wird vertreten, dass keine Obliegenheit bestehe, über das
allgemeine Rentenalter hinaus tätig zu sein. Vielmehr könne
er seine Beschäftigung jederzeit ohne unterhaltsrechtliche
Nachteile einschränken oder aufgeben.33 Die Gegenansicht
verneint dieses Recht, wenn der Selbständige diese Tätigkeit
zunächst über das 65. Lebensjahr hinaus fortgesetzt hat.34

Vorruhestand und Altersteilzeit beim
Unterhaltsberechtigten

Bei der Frage der Bedürftigkeit auf Seiten des Berechtigten
gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie beim Unter-
haltspflichtigen.35 Auch beim Berechtigten wird also nur in
den oben erörterten Fällen ein auf Grund Vorruhestand oder
Altersteilzeit verringertes Einkommen unterhaltsrechtlich ak-
zeptiert.
Beim Berechtigten kann aber auch umgekehrt eine Obliegen-
heit zur Inanspruchnahme des vorgezogenen Altersruhegeldes
bestehen, wenn der Berechtigte, der bisher nach § 1573 BGB
anspruchsberechtigt war, dadurch seinen Bedarf teilweise
oder ganz selbst decken kann.36

30 Erläutert bei Viefhues/Mleczko, Familienrecht in Zahlen und Tabellen,
2005, S. 341.

31 BGH FamRZ 1999, 708; OLG Koblenz FamRZ 2004, 1573; OLG Saar-
brücken ZFE 2005, 101; Borth, in: Schwab, Handbuch des Scheidungs-
rechts, 2004, Teil IV Rn 200; Kalthoener/Büttner/Niepmann, a.a.O.,
Rn 417.

32 Kalthoener/Büttner/Niepmann, a.a.O., Rn 749 und Rn 655 m.w.N.
33 OLG Hamm FamRZ 1997, 883; Eschenbruch/Mittendorf, a.a.O., Rn 6287;

Wendl/Staudigl/Dose, a.a.O. § 1 Rn 498.
34 OLG Dresden OLGR Dresden 2003, 102 beim Regelbedarf des minder-

jährigen Kindes; Kalthoener/Büttner/Niepmann, a.a.O., Rn 655.
35 Kleffmann a.a.O. Rn 98.
36 Kalthoener/Büttner/Niepmann, a.a.O., Rn 417; Borth, in: Schwab, Hand-

buch des Scheidungsrechts, 2004, Teil IV Rn 201.
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Neue Regionalbeauftragte

OLG-Bezirk Naumburg

Cornelia Herbig
geb. 19.12.1972 in Naumburg,
verheiratet, zwei Kinder
1991–1996 Studium der Rechts-
wissenschaften in Jena
Juni 1996 Erstes Staatsexamen
1996–1998 Zunächst wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im No-
tariat Seeger in Naumburg und
dann Nebentätigkeit in der Kanz-
lei Sander & Heuer in Naumburg

1996–2001 Referendariat beim OLG Naumburg mit Unter-
brechung durch Erziehungszeit
Januar 2001 Zweites Staatsexamen

Seit 2001 Tätigkeit als Rechtsanwältin in der Kanzlei Dr. Eick
& Partner in Naumburg
Tätigkeitsschwerpunkte: überwiegend Familienrecht, aber
auch Erbrecht und Verkehrsrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht
Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK für den Bereich der
Kaufleute im Gesundheitswesen

Für Fragen der Mitglieder unseres OLG-Bezirks stehe ich
gern zur Verfügung. Für Anregungen bin ich dankbar.

Rechtsanwältin Cornelia Herbig
Kanzlei Dr. Eick & Partner GbR
Weißenfelser Str. 43, 06618 Naumburg/Saale,
Tel.: 0 34 45/77 96 50, Fax: 0 34 45/77 96 51,
E-Mail: cornelia.herbig@dr-eick.de
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OLG-Bezirk M�nchen

Dr. Undine Krebs
1965 geb. in Karlsruhe, verhei-
ratet, ein Kind
1984 Beginn Studium der
Rechtswissenschaft in München
1990 Erstes Staatsexamen
1993 Zweites Staatsexamen
1993 Universität Bielefeld Kom-
paktkurs Anwalts- und Notar-
tätigkeit
Seit 1994 Rechtsanwältin

Seit 1997 in Sozietät mit Rechtsanwältin Petra Heinicke
1998 Promotion zum Thema „Anwaltstätigkeit im Falle des
Unterliegens im Zivilprozess in erster Instanz“
Seit 1999 Fachanwältin für Familienrecht.
2005 theoretischer Teil des Fachlehrgangs zum Fachanwalt
für Erbrecht

Rechtsanwältin Dr. Undine Krebs
Kanzlei Heinicke, Krebs
Dachauer Str. 17, 80335 München
Tel.: 0 89/5 45 87 60, Fax: 0 89/54 50 69 19,
E-Mail: Krebs@rae-hk.de
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Dr. Peter Friederici zum 65. Geburtstag

Am 20. Februar 2006
hat Dr. Peter Friede-
rici sein 65. Lebens-
jahr vollendet und ist
mit Ablauf des Mo-
nats aus dem Justiz-
dienst ausgeschieden.
Dem Jubilar sind
nachträglich die bes-
ten Glückwünsche zu
übermitteln. Ihn nä-
her vorzustellen, ist
eigentlich fast über-
flüssig, ist er doch in
Kreisen der Famili-

enrechtler seit langem bekannt.
Er gehört zu den berühmten „Männern der ersten Stunde“
gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen bei der Einführung
des neuen Familienrechts zum 1. Juli 1977 war er als Richter
von Anfang an dabei, zunächst als Amtsrichter in Frankfurt,
später dann als Richter am OLG und zuletzt als Vorsitzender
des 2. Familiensenats des Oberlandesgerichts Naumburg, zum
anderen in Sachsen-Anhalt beim Aufbau einer rechtsstaatli-
chen Justiz im Allgemeinen und der Familiengerichtsbarkeit
im Besonderen; gleichzeitig hat er am Aufbau eines vernetz-
ten EDV-Systems für das OLG und auch für die Justiz des
gesamten Landes Sachsen-Anhalt mitgewirkt.

Trotz der damit verbundenen gewaltigen Arbeit hat er sich
nicht auf die richterliche Tätigkeit beschränkt, sondern ist
daneben umfangreich schriftstellerisch tätig gewesen, ange-
fangen mit einer Dissertation über ein Thema des damals
neuen Versorgungsausgleichs über zahlreiche Aufsätze und
Entscheidungsrezensionen und als Autor und auch (Mit-)He-
rausgeber verschiedener Kommentare und Handbücher. So ist
er u. a. engagierter Bandherausgeber des AnwaltKommentar
BGB/Familienrecht (neben Frau Prof. Kaiser und Rechts-
anwalt Schnitzler), der im letzten Jahr im Deutschen Anwalt-
verlag erschienen ist. Außerdem sind von ihm zahlreiche
Aufsätze, Urteilsanmerkungen und Rezensionen in der FF
veröffentlicht.
Daneben hat er auch noch Zeit für die Fortbildung der Fami-
lienrichter und Rechtsanwälte gefunden; viele der heutigen
Fachanwälte für Familienrecht sind durch seine strenge
Schule gegangen. Wie Dr. F. – wie der Jubilar von seinen
Kollegen liebevoll benannt wurde – das zeitlich alles schaffen
konnte, ist und bleibt (s)ein Geheimnis; der Tag muss für ihn
48 Stunden gehabt haben. Ihm zum Ruhestand zu gratulieren,
ist gleichwohl zu früh, er hat vor allem als Autor noch viel vor.
Dazu noch lange viel Schaffenskraft – aber vielleicht auch ein
klein wenig mehr Muße!

Jürgen Kleist, Vors. Richter am OLG a.D., Naumburg


